
Die 10 Gebote für die 
Fudiggl-Ordensverleihung 

I. ORDENSVERLEIHUNGEN SIND NICHT FREIWILLIG. 

DIE VERGEBENEN NAMEN SIND MIT STOLZ ZU TRAGEN. 

II. DIE VERLEIHUNGEN FINDEN IN ALLER REGEL ZU RECHT STATT. 

BESCHWERDEN SIND AN DEN AKTUELLEN MUSIKALISCHEN LEITER 

ZU RICHTEN, V. A. WENN DIE VERTEILUNG NEULAND IST. 

III. VORSCHLÄGE FÜR NEUE VERLEIHUNGEN SIND SCHRIFTLICH AN 

FRITZ SÄLZLER ODER SVEN KÖCK ZU RICHTEN. 

IV. DIE ORDEN SIND WÄHREND DER KAMPAGNE FÜR ALLE DEUTLICH 

SICHTBAR ZU TRAGEN. 

V. IN DER ERSTEN PROBE NACH DER KAMPAGNE SIND EBENFALLS ALLE ORDEN 

FÜR ALLE DEUTLICH SICHTBAR ZU TRAGEN. DIES SCHLIESST DEN 

CLUBHAUS-AUFENTHALT EIN. ZUWIDERHANDLUNGEN ZIEHEN STRAFEN 

NACH SICH. 

DAS STRAFMASS LEGEN FRITZ SÄLZLER UND SVEN KÖCK FEST. 

VI. FÜR DIE LETZTE PROBE VOR DER NEUEN KAMPAGNE GILT §5 

ENTSPRECHEND. 

VII. DIE BEIDEN OBERSTEN ORDEN (REEGAIS- UND HERZGAISÄ-ODDÄ) SIND 

WANDERORDEN, DIE JÄHRLICH NEU VERGEBEN WERDEN. ES KÖNNEN AUCH 

ANDERE ORDEN ALS WANDERORDEN VERLIEHEN WERDEN. 

VIII. FRITZ SÄLZLER UND SVEN KÖCK VERLEIHEN JÄHRLICH NEU. BEVORZUGTE 

BEHANDLUNG VON ALLEN ORDENSTRÄGERN IST OBLIGATORISCH. NICHT-

ERNANNTE ERHÖHEN DAMIT IHRE CHANCEN, BEI VERLEIHUNGEN FÜR DIE 

AKTUELLE KAMPAGNE NICHT BERÜCKSICHTIGT ZU WERDEN. 

IX. FALLS FRITZ SÄLZLER UND SVEN KÖCK WÄHREND UMZÜGEN ERMATTEN 

ODER MÜDIGKEITSERSCHEINUNGEN BEI DIESEN BEIDEN AUFTRETEN 

SOLLTEN, SIND ALLE GETRÄNKEFLASCHEN AUS DEM WÄGELE ZU NEHMEN, 

BEQUEME RUHEMÖGLICHKEITEN FÜR DIE BEIDEN ORDENSVERTEILER 

EINZURICHTEN 

UND DIE GETRÄNKEFLASCHEN ZU TRAGEN. 

X. FRITZ SÄLZLER UND SVEN KÖCK VERPFLICHTEN SICH, DAUERHAFT DIE 

O. G. REGELN ZU ÜBERPRÜFEN UND FÜR DEREN EINHALTUNG ZU SORGEN. 

XI. ORDEN KÖNNEN SOWOHL NOCH FÜR DIE ABGELAUFENE ALS AUCH FÜR 

DIE NEUE KAMPAGNE VERLIEHEN WERDEN. 


